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BGB § 675 Abs. 1, § 667
Auslegung und Priifungspflichten bei fehlerhafter Empfangerangabe im Uberweisungsauftrag
OLG Dusseldorf, Urt. v. 26.10.2000 — 6 U 51/00 (rechtskraftig), WM 2001, 2000

Leitsatze:

1. Im mehrgliedrigen beleggebundenen Uberweisungsverkehr steht dem Uberweisenden bei fehlerhafter
Ausfiihrung seines Auftrags ein unmittelbarer Erstattungsanspruch gegen die Empfangerbank grundsitzlich
nicht zu.

2. Zur Auslegung eines Uberweisungsauftrags, in dem die Empfingerbank filschlich auch als
Zahlungsempfangerin angegeben ist.

3. Die Riickforderung des Uberwiesenen Betrages verstoBt gegen Treu und Glauben, wenn der mit der
Uberweisung verfolgte Zweck trotz fehlerhafter Ausfiihrung des Uberweisungsauftrags im Ergebnis erreicht
worden ist.

(c) 2026 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG



	ZBB 2001, 492
	Leitsätze:


